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Wie in unserem Jusletter September 20131 berichtet, wurde durch die BSG-Urteile vom 
31.10.2012 die bisherige Befreiungspraxis verschärft. Sofern ein neuer Befreiungsantrag 
gestellt werden muss, ist die Antragsfrist von 3 Monaten ab Beginn der neuen Tätigkeit zu 
beachten. Das Merkblatt der Deutschen Rentenversicherung (Stand: 10.01.2014)2 gibt 
einen Überblick über die unterschiedlichen Fallgestaltungen und deren Beurteilung: 
 

  
         www.deutsche-rentenversicherung.de  
          Services  Fachinfos  Aktuelles aus der  
          Rechtsprechung  Bundessozialgericht 
 

 
„Beschäftigungsaufnahme nach dem 31.10.2012 
Für jede nach dem 31.10.2012 neu aufgenommene versicherungspflichtige Beschäftigung 
oder versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit ist ein eigenständiges Befreiungs-
verfahren durchführen. Als neu aufgenommen in diesem Sinne ist sowohl jede wesentliche 
Änderung im Tätigkeitsfeld bei dem bisherigen Arbeitgeber, die z.B. durch eine Änderung 
des Arbeitsvertrages zum Ausdruck gebracht wird, als auch jeder Arbeitgeberwechsel zu 
verstehen. Ein Betriebsübergang, der das bisherige Aufgabengebiet und die arbeits-
rechtliche Stellung zum Arbeitgeber nicht berührt, ist keine neu aufgenommene Be-
schäftigung. Ebenso stellt z. B. bei einem Arzt im Krankenhaus der Wechsel von einer Sta-
tion auf die andere oder vom Stationsarzt zum Oberarzt keine wesentliche Änderung des 
Tätigkeitsfeldes dar. 
…. 
Liegt ein beschäftigungsbezogener Befreiungsbescheid vor, sind Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht zu entrichten. …. 
Liegt dem Arbeitgeber ein aktueller Befreiungsbescheid oder Befreiungsantrag nicht vor, ist 
dieser verpflichtet, den Arbeitnehmer zur gesetzlichen Rentenversicherung anzumelden 
und die Beiträge dorthin zu entrichten. Tut er das nicht, werden die Beiträge im Rahmen der 
Betriebsprüfung nacherhoben. 
 
Beschäftigungsaufnahme vor dem 31.10.2012 und Ausübung einer klassischen 
berufsspezifischen Beschäftigung 
Für berufsständisch Versorgte, die in der Vergangenheit für die Ausübung einer klassischen 
berufsspezifischen Tätigkeit befreit worden waren und nach einem Arbeitsplatzwechsel vor 
dem 31.10.2012 eine derartige Tätigkeit weiterhin ausüben, gilt für die Dauer dieser 
aktuellen Beschäftigung ein Vertrauensschutz. Bei dieser Berufsgruppe war die Deutsche 
Rentenversicherung Bund in der Vergangenheit zur Verwaltungsvereinfachung generell 
davon ausgegangen und hatte dies auch nach außen so vermittelt, dass einmal erteilte 

                                                 
1 Weis E, Achtung: Änderungen im Befreiungsrecht der Rentenversicherung, BDAktuell JUS-Letter, 
September 2013 = Anästh Intensivmed 2013;54:485 
2 http://www.deutsche-
rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/05_fachinformationen/01_aktuelles_aus_der_rechtspre
chung/bsg_aenderungen_im_befreiungsrecht_der_rv.html 
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Befreiungen bei einem Arbeitgeberwechsel ihre Gültigkeit behalten, solange auch der neue 
Arbeitgeber bestimmte Kriterien erfüllt und eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt wird. So 
mussten z. B. Krankenhausärzte …nicht bei jedem Arbeitgeberwechsel einen neuen 
Befreiungsantrag stellen. Für diese Fälle verbleibt es in der aktuellen Beschäftigung bei der 
bisherigen Praxis. Das heißt: Befreiungsanträge müssen zwingend erst bei einem weiteren 
Wechsel der Beschäftigung gestellt werden. Auf Wunsch ist zur Klarstellung auch eine 
Antragstellung für die aktuell ausgeübte Beschäftigung möglich. Für bereits beendete 
Beschäftigungen werden nachträglich keine Befreiungsbescheide erteilt. … 
 
Beschäftigungsaufnahme vor dem 31.10.2012 und Ausübung einer anderen 
berufsspezifischen Tätigkeit 
Anders zu beurteilen sind berufsständisch Versorgte, die in der Vergangenheit für die 
Ausübung einer berufsspezifischen Beschäftigung oder Tätigkeit befreit worden waren, sich 
aber durch einen Arbeitsplatzwechsel vor dem 31.10.2012 von dieser Beschäftigung oder 
Tätigkeit gelöst haben. In diesen Fällen war die Befreiung für die neue Tätigkeit in den 
vergangenen Jahren regelmäßig von einer konkreten Arbeitsplatzbeschreibung abhängig, 
da nur berufsspezifische Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI befreiungsfähig 
sind. Deshalb hatten und haben z.B. Syndikusanwälte, Syndikussteuerberater oder 
Industrieapotheker bei jedem Arbeitgeberwechsel oder bei jedem wesentlichen Wechsel 
des Tätigkeitsfeldes eine neue Befreiung zu beantragen. 
Dies war offenbar nicht allen Betroffenen in dieser Deutlichkeit bewusst. Zwar sind in vielen 
Fällen für die aktuell ausgeübten Beschäftigungen jeweils Befreiungsanträge gestellt und 
positiv beschieden worden. Andere Betroffene haben sich die Weitergeltung ihrer ur-
sprünglichen Befreiung schriftlich durch die Deutsche Rentenversicherung Bund bestätigen 
lassen. Für beide Personengruppen liegen aktuelle Befreiungen vor. Daneben gibt es aber 
viele, die keinen neuen Befreiungsantrag gestellt haben und damit nicht im Besitz einer 
Befreiung für die aktuell ausgeübte Beschäftigung sind, obwohl diese möglicherweise als 
berufsspezifisch anzusehen ist. Diesen Personen wird die Möglichkeit eingeräumt, für ihre 
eventuell bereits seit längerem ausgeübte Tätigkeit die Antragstellung bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund nachzuholen, um die Beschäftigung beurteilen zu lassen. 
Ergibt die Antragsbearbeitung das Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen, dann wird 
eine Befreiung ab dem Datum der Antragstellung ausgesprochen. Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung sind für diese Beschäftigung weder zukünftig noch für die Ver-
gangenheit zu zahlen, um einen lückenlosen Schutz durch die berufsständische Ver-
sorgungswerke zu garantieren. Der Befreiungsbescheid ist vom Arbeitgeber zusammen mit 
dem ursprünglichen Befreiungsbescheid zu den Entgeltunterlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BVV) 
zu nehmen und auf Verlangen den Prüfdiensten der Deutschen Rentenversicherung bei der 
Betriebsprüfung vorzulegen. … 
Wird die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung im Rahmen des An-
tragsverfahrens … nachträglich festgestellt, gelten zur Bestimmung des Nachzah-
lungszeitraumes und für die Zahlung eventueller Säumniszuschläge die allgemeinen 
Regelungen.  …  
 
Im Ergebnis kann daher für diesen Personenkreis nur das Vorliegen einer positiven 
Befreiungsentscheidung zu einer Rechtssicherheit im Hinblick auf die Beitragszahlungen 
führen und den Arbeitgeber vor hohen Nachforderungen von Seiten der gesetzlichen 
Rentenversicherung bewahren. ….“ 


